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1 Einleitung 

Der zukünftige Gewerbe-/Industriestandort auf den Flächen des ehemaligen landwirt-
schaftlichen Betriebs Detert soll nach dem politischen Willen der Gemeinde Steinhagen als 
nachhaltiges Gewerbegebiet entwickelt werden. Um die Voraussetzungen für die entspre-
chende Neuplanung eines Gewerbestandortes „mit hoher ökologischer, sozialer wie funk-
tionaler Qualität“ zu prüfen und auch die hinsichtlich dieser Nachhaltigkeits-Zielsetzung 
erforderlichen Kernfunktionalitäten herauszuarbeiten, wurde bereits in 2017 die Zero 
Emission GmbH (Wuppertal) mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. 
Wesentliche Elemente und Leitbildgedanken dieser Machbarkeitsstudie haben Berücksich-
tigung gefunden in der nachfolgend erarbeiteten Rahmenplanung für die Erschließungs-
konzeption des Gewebestandortes (stadtlandkonzept 2021). 

Um die zunächst noch plakativ und recht allgemein formulierten Ziele im Rahmen des nun-
mehr angestrebten Bauleitplanverfahrens umsetzungsfähig zu machen, war zunächst eine 
wesentliche Konkretisierung des Nachhaltigkeitskonzeptes sowie die anschließende Festle-
gung eines Handlungsrahmens erforderlich. In Anlehnung an die von der Stadt Bocholt er-
arbeitete „Leitlinie für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung“ (1. Fortschreibung, 
Stand 06.2021, Stadt Bocholt) wurden als Themenbereiche des Nachhaltigkeitskonzeptes 
folgende Handlungsfelder festgelegt:  

1. Wasser und Boden, 

2. Klima und Diversität 

3. Mobilität 

4. Energie und Beleuchtung 

Für die Erarbeitung eines Umsetzungsvorschlags hat die Gemeinde Steinhagen einen Ar-
beitskreis eingerichtet, in dem Mitglieder aus Politik und Verwaltung mit externer Beglei-
tung durch Experten in insgesamt 7 Sitzungsterminen zwischen Oktober 2021 und Feb-
ruar 2022 die Zielsetzungen sowie auch geeignete Maßnahmen zur Realisierung erörtert 
und als Empfehlung an den Bauausschuss weitergeleitet haben.  

Die Maßnahmen sollen so weit wie möglich in der Bauleitplanung auf der Ebene des Be-
bauungsplanes festgelegt und somit auch rechtlich abgesichert werden.  

Die vom Arbeitskreis entwickelten, darüberhinausgehenden Maßnahmen, für die keine 
Möglichkeit der verbindlichen rechtlichen Absicherung auf B-Plan-Ebene besteht, sollen 
in städtebaulichen Verträgen und/ oder in den Grundstückskaufverträgen verankert wer-
den. Ziel ist die möglichst umfassende Umsetzung der erarbeiteten und mehrheitlich be-
schlossenen Maßnahmen.  

Mit dem Bebauungsplan werden insofern vorrangig Gewerbetreibende angesprochen, 
die den Leitbildgedanken eines nachhaltigen Gewerbe-Industriegebietes mittragen und 
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die bereit sind, die konzipierten konkreten Maßnahmen in wesentlichen Teilen für die 
Bebauung und Gestaltung der Grundstücke verbindlich umzusetzen.  

Für die Maßnahmen, die nicht bereits auf der Bebauungsplanebene verbindlich festge-
setzt worden sind, soll gemäß ihrer Bedeutung für die Zielsetzung einer umfassenden 
Nachhaltigkeit des Gebietes im Rahmen der Vergabe eine Gewichtung wie folgt vorge-
nommen werden: 

1.  Maßnahmen, die verbindliche Voraussetzung für den Erwerb eines Grundstückes sind, 

2.  Maßnahmen, die wünschenswert für den Erwerb eines Grundstücks sind 

3.  Maßnahmen, mit denen ein/e ErwerbsinteressentIn die Ziele der Nachhaltigkeit über 1. 
und 2. hinausgehend stützen kann bzw. sollte. 

Bei der Vergabe der Grundstücke sollen bei mehreren Bewerbungen die Bewerber zum 
Zuge kommen, die die weitestgehenden Anforderung an Nachhaltigkeit erfüllen. 

 

Die in Steinhagen beheimatete Firma Hörmann KG möchte eine erhebliche Teilfläche des 
Gebietes erwerben und nutzen. Dadurch ist eine veränderte Situation hinsichtlich der ur-
sprünglich beabsichtigten Vergabemodalitäten entstanden, da damit ein potentieller Er-
werber bereits vor der Verabschiedung des Maßnahmenkatalogs sein Interesse bekundet 
hat. Die Firma Hörmann bekennt sich sehr deutlich zu den Zielen des Umwelt- und Klima-
schutzes und einer Reduzierung des CO2-Fußabdrucks (vgl. https://www.hoermann.de/un-
ternehmen/umwelt/). Dadurch bestehen besonders gute Voraussetzungen für eine weitge-
hende Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele für das zukünftige Gewerbegebiet. 

 

2 Gewichtung der beschlossenen Maßnahmen 

Die in den Arbeitskreis-Sitzungen beschlossenen Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Be-
deutung für die Realisierung eines nachhaltigen Gewerbestandortes sehr unterschiedlich 
zu gewichten. Besonderes Augenmerk hat der Arbeitskreis den Maßnahmen gewidmet, 
die nicht nur ‚monofunktional‘ einen Nachhaltigkeitsaspekt befördern, sondern multi-
funktional mehreren Zielsetzungen gleichermaßen bzw. synergistisch dienen und die in-
sofern das Nachhaltigkeitskonzept wesentlich tragen bzw. beeinflussen. Die Abbildung 1 
auf der nachfolgenden Seite zeigt am Beispiel der Dachbegrünung exemplarisch die viel-
fältigen Wirkbeziehungen und damit die Bedeutung einer multifunktionalen Maßnahme. 

Sinnvollerweise sollten diese ‚multifunktionalen‘ Maßnahmen bei der Planung und Aus-
gestaltung des Gewerbestandortes vorrangig und insbesondere auch frühzeitig (also 
schon in der Vorplanung) berücksichtigt sowie möglichst bereits auf der B-Plan-Ebene 
rechtlich verankert werden, um irreversible Fehlentwicklungen zu vermeiden.  
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Eine Sonderstellung nimmt hinsichtlich der Gewichtung der Maßnahmen der Themenbe-
reich Mobilität ein, da alle beschlossenen Maßnahmen, die die Mobilität betreffen, ledig-
lich die Zielsetzung verfolgen (können), die Attraktivität für ein verändertes Mobilitätsver-
halten zu fördern. Anders als bei allen anderen Maßnahmen ist hier also kein unmittelbarer 
‚Nachhaltigkeitsgewinn‘ mit der Umsetzung der Maßnahme zu erwarten. Dennoch bedin-
gen auch in diesem Themenfeld einzelne Maßnahmen eine frühzeitige Berücksichtigung 
(z.B.  ÖPNV-Haltepunkt im Gewerbegebiet, Rad- und Fußwegekonzept). 

 

 
       
Abbildung 1:  Veranschaulichung einer multifunktionalen Maßnahme am Beispiel der Dachbegrünung  
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In der nachfolgenden Tabelle sind alle vom Arbeitskreis für eine Berücksichtigung im 
Rahmen der Realisierung des Gewerbegebietes vorgeschlagenen Maßnahmen aufge-
führt und hinsichtlich ihrer ökologischen Bedeutung für die nachfolgend genannten 
Kriterien überschlägig charakterisiert:  

• Fläche, Wasser und Boden 

• Lokalklima und Lufthygiene 

• Energie und Klimaveränderung 

• Tiere, Pflanzen und Diversität 

• Mensch und Aufenthaltsqualität 

 

Diese Kriterien orientieren sich eng an den Prüfkriterien, die gemäß der Anlage 1 des 
BauGB auch im Rahmen einer Umweltprüfung zu betrachten sind. Mit Blick auf die 
konkrete städtebauliche Fragestellung wird allerdings bewusst unterschieden zwischen 
Maßnahmen, die das Lokalklima (auch Klein- oder Mikroklima) beeinflussen und Maß-
nahmen, die in Hinblick auf den globalen Klimawandel und die vereinbarten Klima-
schutzziele getroffen werden sollen.  

Die Sinnhaftigkeit dieser Unterscheidung lässt sich veranschaulichen am Beispiel der 
häufig als Alternative diskutierten Maßnahmen Dachbegrünung und Nutzung der 
Dachfläche für Photovoltaik: 

• Die Dachbegrünung entfaltet eine wesentliche Gunstwirkung für das lokale Klima, 
indem sie durch die erzeugte Verdunstungskälte messbar eine Überwärmung der Um-
gebung verhindert. Der Effekt kommt (neben der Retentionswirkung für Nieder-
schlagwasser) unmittelbar der städtischen Umgebung zugute.  

• Die Installation einer PV-Anlage fördert den Anteil der eingesetzten regenerativen 
Energie im großräumigen Versorgungsnetz. Die Maßnahme erfüllt damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels. Der lokale Wärmeinsel-Ef-
fekt, der regelmäßig in großflächig versiegelten städtischen Räumen auftritt, lässt 
sich durch die Installation von PV-Anlagen aber nicht verhindern. 
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Tabelle 1 Tabellarische Darstellung geeigneter Maßnahmen 

Nr. Maßnahme Fläche, Wasser und Boden Lokalklima und Lufthygiene Energie und Klimaveränderung Tiere, Pflanzen und Diversität Mensch, Aufenthaltsqualität 

        M1 Wasser und Boden       

M1.1 Flächensparendes Bauen       

M1.1.1 Reduzierung der Grundflächenzahl 
(GRZ) 

 – entfällt – Maßnahme wird vom Arbeitskreis nicht befürwortet 

        

M1.1.2 Bauverpflichtung  
 

 Vermeidung der Landschaftszer-
siedelung und der ‚Übererschlie-
ßung‘ von langfristig ungenutz-
ten bzw. nicht nachhaltig opti-
miert genutzten Flächen 

Die lokalklimatische Bedeutung 
der Maßnahme ist stark abhän-
gig von der Zwischennutzung 
der als Flächenreserve erworbe-
nen Grundstücks-Teilflächen. 
Auch aus klimatischen Gründen 
sollte hier eine dauerhafte, mög-
lichst auch Gehölze umfassende 
Vegetationsbedeckung vorgege-
ben werden. 

keine wesentliche Bedeutung Auch aus Gründen der Siche-
rung bzw. Förderung der Bio-
diversität sollten die als Flä-
chenreserve erworbenen Ge-
werbeflächen bis zu einer ge-
nehmigten gewerblichen Nut-
zung als dauerhaft und vielge-
staltig vegetationsbedeckte 
Freiflächen unterhalten wer-
den. 

Temporäre Bedeutung als er-
weiterte Erholungsflächen z.B. 
für die Pausennutzung 

 BEWERTUNG: 

UMSETZUNG: 

 Sehr bedeutende Maßnahme aufgrund der Schlüsselfunktion in Hinblick auf die Kriterien Flächenverbrauch und Landschaftszersiedelung. 

• B-Plan:  Die Erschließungskonzeption sollte eine Gliederung von Grundstücksflächen in Hinblick auf eine möglichst modulare Nutzung vorbereiten, so 
dass Reserveflächen bei entfallendem Bedarf auch separat erschlossen und neu veräussert werden können  

• Städtebaulicher Vertrag: Das Baugesetzbuch ermöglicht mit § 11 Abs. 1 Satz 2 BauGB eine vertragliche Regelung bzgl. der Befristung von Grundstücksnutzungen. Sinnvoll 
sind sowohl eine vertragliche Regelung bzgl. der maximal zulässigen Frist, bis zu der eine Bebauung zu erfolgen hat (z.B. 24 Monate ab Grund-
stückskauf) sowie auch eine Festlegung bzgl. der Ausgestaltung der Reservefläche bis zum Zeitpunkt der endgültigen Nutzung (vielgestaltige 
Begrünung, keine Nutzung als Stellplatz- oder Lagerfläche.) 

M1.1.3 Geschossigkeit von Gebäuden 

(insb. Gewerbehallen) 

 Wesentliche Minimierung des 
Flächen- bzw. Bodenverbrauchs. 
Flächenoptimierte Ausnutzung 
des ausgewiesenen Gewerbege-
bietes mit der erforderlichen Er-
schließung. Vermeidung der 
Landschaftszersiedelung. Mini-
mierung des Flächenverlustes für 
die Grundwasserneubildung und 
entsprechend auch Minimierung 
des Oberflächenwasserabflusses 

Minimierung der neuversiegelten 
Fläche. Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Risikos der Wär-
meinselbildung mit den daran 
gekoppelten kleinklimatischen 
negativen Folgewirkungen. 

Energetisch optimierte Bebau-
ung durch günstiges Fläche/Vo-
lumenverhältnis. Minimierung 
des Energiebedarfs für Heizung 
bzw. Klimatisierung. U.U. auch 
geringerer Bedarf an Grauer 
Energie für die Erstellung der 
Baukörper. 

Minimierter Lebensraumverlust 
aufgrund insgesamt geringeren 
Verbrauchs an biologisch akti-
vem Boden. 

Kürzere Wege am Arbeitsplatz. 
Optimiertes Arbeitsplatz/Fläche-
Verhältnis. Verbesserte Akzep-
tanz für den GI-Standort in der 
Gemeinde auch aufgrund des 
geringerer Freiflächenver-
brauchs. 
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Nr. Maßnahme Fläche, Wasser und Boden Lokalklima und Lufthygiene Energie und Klimaveränderung Tiere, Pflanzen und Diversität Mensch, Aufenthaltsqualität 

mit der Gefahr der Entstehung 
von Hochwasserereignissen. 
Zudem geringerer Bedarf an Er-
schließungsflächen auf dem Ge-
werbegrundstück. 

 BEWERTUNG: 

 

 Sehr bedeutende Maßnahme aufgrund der Schlüsselfunktion in Hinblick auf die Kriterien Flächenverbrauch und Landschaftszersiedelung. 

Aber: Akzeptanzprobleme wahrscheinlich aufgrund der hohen Investitionskosten.  

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Mehrgeschossige Bebauung sollte planungsrechtlich ermöglicht werden. Planungsrechtliche Hemmnisse sind zu vermeiden. 

• Bonussystem: Wesentliche Berücksichtigung durch deutliche Anreize (Vergünstigung des Grundstückspreises) sinnvoll, auch aufgrund der Option, eine deutlich 
höhere Arbeitsplatzdichte am Standort zu generieren. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der Verpflichtung aus dem Bonussystem 

• Vermittlungsarbeit:  Akzeptanzgewinnung aufgrund der Bedeutung der Maßnahme für das Gesamtkonzept durch weitere begleitende Aktionen zur Vermittlung des 
Leitbildgedankens während der Grundstücksvergabe unbedingt sinnvoll (Vergabegespräche, Gestaltungshandbuch etc.) 

M1.1.4 Parkdeck oder zentrales Parkhaus 

(Siehe auch 3.1.1) 

 Reduzierung des Flächen- bzw. 
Bodenverbrauchs für den ruhen-
den Verkehr auf einen Bruchteil 
der Fläche möglich. Flächenopti-
mierte Ausnutzung des ausgewie-
senen Gewerbegebietes mit der 
erforderlichen Erschließung. Ver-
meidung der Landschaftszersie-
delung. Minimierung des Flächen-
verlustes für die Grundwasserneu-
bildung und entsprechend auch 
Minimierung des Oberflächen-
wasserabflusses mit der Gefahr 
der Entstehung von Hochwasser-
ereignissen. Zudem geringerer 
Bedarf an Erschließungsflächen 
auf dem Gewerbegrundstück.  

Minimierung der neuversiegelten 
Fläche. Vermeidung bzw. Mini-
mierung des Risikos der Wär-
meinselbildung mit den daran 
gekoppelten kleinklimatischen 
negativen Folgewirkungen. 
Zudem verbesserte Möglichkeit 
der Eingrünung des Parkhauses 
(gegenüber Stellplätzen) durch 
berankte Fassadenflächen. 

Verbesserte Erschließungsmög-
lichkeit für PKW-Ladestationen 
durch zentralen Anschluss des 
Energieversorgers.  
Verbesserte Möglichkeiten der 
Initiierung von Fahrgemeinschaf-
ten durch Zentrumsbildung 

Minimierter Lebensraum- bzw. 
Diversitätsverlust aufgrund ins-
gesamt deutlich geringeren Ver-
brauchs an biologisch aktivem 
Boden. 

Der durch ein Parkhaus in dem 
GI-Gebiet etablierte zentrale Ort 
stellt die infrastrukturelle Basis 
dar für eine zwischenbetriebliche 
Kommunikation. Dadurch erwei-
terte Möglichkeiten der Realisie-
rung von Fahrgemeinschaften 
und auch der Nutzung von Sy-
nergieeffekten zwischen den Be-
trieben. Akzeptanzsteigerung für 
das GI-Gebiet. Steigerung der 
Gestalt- und Aufenthaltsqualität.  

 BEWERTUNG: 
 

 Sehr bedeutende Maßnahme aufgrund der Schlüsselfunktion in Bezug auf die beabsichtigte Realisierung eines Zentrums in dem GIB-Gebiet mit Initialfunktion für weiterge-
hende Maßnahmen zur Optimierung der Nachhaltigkeitsbestrebungen (z.B. ÖPNV-Haltepunkt, Kommunikationszentrum für Bildung von Fahrgemeinschaften sowie die 
Nutzung weiterer Synergieeffekte zwischen den angesiedelten Betrieben). Weiterhin wesentliche Maßnahme in Hinblick auf die Kriterien Flächenverbrauch und Land-
schaftszersiedelung.  

Aber: Die Trägerschaft für ein unternehmensunabhängig betriebenes Parkhaus ist zeitnah zu klären.  
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 UMSETZUNG:  • B-Plan:  Der Standort für ein zentral im Plangebiet angeordnetes Parkhaus ist mit den begleitend erforderlichen Infrastrukturflächen in hinreichend 
großer Dimensionierung für eine attraktive Gestaltung (Eingrünung, Ausgestaltung als repräsentatives Zentrum) planungsrechtlich zu sichern. 
Zur Nutzungsabsicherung des Parkhauses sind weiterhin entsprechende planungsrechtliche / bauordnungsrechtliche Restriktionen hinsichtlich 
der Zulässigkeit von Stellplätzen für PKW auf den privaten Grundstücksflächen zu prüfen. 

• Städtebaulicher Vertrag: (Ergänzende) vertragliche Verankerung der Verpflichtung zur Nutzung des Parkhauses bzw. zur deutlichen Begrenzung von Stellplätzen auf den 
privaten Gewerbeflächen.  

• Vermittlungsarbeit:  Akzeptanzgewinnung aufgrund der Bedeutung der Maßnahme für das Gesamtkonzept durch weitere begleitende Aktionen zur Vermittlung des 
Leitbildgedankens während der Grundstücksvergabe unbedingt sinnvoll (u.U. frühzeitige Einbindung eines Mobilitätsbeauftragten sinnvoll zur 
Erarbeitung eines von allen zukünftigen Gewerbetreibenden akzeptierten Gesamt-Nutzungskonzeptes) 

 

M1.2 Offenhalten wenig frequentierter  
Flächen 
(Verzicht auf Versiegelung von Rest- 
und Abstandsflächen, Randstreifen 
und Fußwegen) 

 Reduzierung der Neuversiege-
lung und Minimierung des Ober-
flächenwasserabflusses. 

Vermeidung bzw. Minimierung 
des Risikos der Wärmeinselbil-
dung mit den daran gekoppelten 
kleinklimatischen negativen Fol-
gewirkungen. 

 Minimierter Lebensraum- bzw. 
Diversitätsverlust aufgrund ins-
gesamt geringeren Verbrauchs 
an biologisch aktivem Boden. 

Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät für Besucher und Werktätige. 
Erhöhung der Identifikationswir-
kung. 

 BEWERTUNG:  Ergänzend sinnvolle Maßnahme zur Optimierung der Biotopfunktion im Plangebiet sowie auch zur Stützung kleinklimatischer und wasserhaushaltlicher Belange. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem: Berücksichtigung durch Anreize im Rahmen der Grundstücksvergabe 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der Verpflichtung aus dem Bonussystem 
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M1.3 Eingrünung von Grundstücksflä-
chen 

 Optimierung der Boden- und 
Wasserhaushaltsfunktionen auf 
den unversiegelt verbleibenden 
Freiflächen durch dauerhafte 
und möglichst vielgestaltige Ve-
getationsbedeckung.  

Schaffung von Grünvolumen zur 
Optimierung der kleinklimati-
schen Gunstwirkung (Luftfilter-
funktion, Sauerstoffproduktion, 
Evapotranspiration, Beschat-
tung, CO2-Bindung, etc.) 

Begrenzte Funktion als CO2-
Senke und zur Minderung der 
Folgen des Klimawandels (Er-
wärmung) 

Erhöhung der Struktur- und Le-
bensraumvielfalt auf dem Ge-
werbegrundstück und damit 
Steigerung der Diversität. Be-
günstigung der Vernetzungs- und 
Verbundbeziehungen zu benach-
barten Strukturen. Gesamträum-
liches Ziel (im Zusammenwirken 
mit anderen grüngestalterischen 
Maßnahmen): Minimierung der 
Zerschneidungswirkung für an-
grenzende Lebensräume im 
Steinhagener Gemeindegebiet 
durch den Gewerbestandort. 

Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät für Besucher und Werktätige. 
Erhöhung der Identifikationswir-
kung. 

 BEWERTUNG:  Sinnvolle und in Hinblick auf den absehbaren Flächenverbrauch erforderliche Maßnahme zur Optimierung der Biotopfunktion im Plangebiet sowie auch zur Stützung klein-
klimatischer und wasserhaushaltlicher Belange. 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Festsetzung der für eine Begrünung von Grundstücksflächen mindestens vorzusehenden Teilflächen sowie auch der Pflanzqualitäten. Kriterien 
für die Flächenwahl sollten insb. Biotopvernetzungs- und Biotopverbundbeziehungen sowie auch quartiergestalterische Belange (Aufenthalts-
qualität für Besucher und Betriebsangehörige) und Sicherheitsbelange (Einsehbarkeit von Fuß- und Radwegeverbindungen abseits der Straßen-
räume) sein. 

• Bonussystem: Ergänzende Berücksichtigung durch Anreize im Rahmen der Grundstücksvergabe bei Selbstverpflichtung zur Schaffung einer höheren Bio-
topqualität (z.B. höhere Stückzahl von angepflanzten Laubbäumen.) 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der Verpflichtung aus dem Bonussystem 

M1.4 Gemeinsame Nutzung von Flächen  
„Flächensharing“ 

M
1
.
4 

Reduzierung der Neuversiege-
lung und optimierte Ausnutzung 
der versiegelten Flächen. 
Dadurch Minimierung des Ober-
flächenwasserabflusses. Vermei-
dung der Landschaftszersiede-
lung. 

Minimierung des Wärmeinselef-
fektes. Weitestmöglicher Erhalt 
von (dauerhaft) vegetationsbe-
deckten Flächen mit entspre-
chender kleinklimatischer Gunst-
wirkung. 

 Erhalt von Grünstrukturen und 
Vermeidung von Diversitätsver-
lust durch (‚unnötige‘) Flächen-
versiegelung. 

Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät durch intensivere und vielge-
staltigere Durchgrünung des Ge-
werbestandortes. 

 BEWERTUNG:  Sinnvolle Maßnahme zur weitergehenden Reduzierung des Flächenverbrauchs und der Neuversiegelung 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem: Berücksichtigung durch Anreize 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der Verpflichtung aus dem Bonussystem 
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M1.5  Schaffung von Retentionsraum  

(hier nur Retentionsraum auf öffent-
lichen Flächen) 
 
Vgl. auch: Maßnahmen 2.4 – 2.6 
 

 Schaffung / Erhalt dauerhaft und 
vielgestaltig begrünter Freiflä-
chen (z.B. Wiesenflächen, wech-
selfeuchte Hochstaudenfluren 
und dauerhaft vernässte Berei-
che sowie auch mit Wurzelraum-
rigolen zur Versorgung von 
Baumalleen). Sicherung und Ent-
wicklung der Bodenfunktionen. 
Stärkung der kleinräumigen 
Wasserhaushaltsfunktionen. 

Kleinklimatische Gunstwirkung 
der dauerhaft vegetationsbe-
deckten Flächen.  

Begrenzte Funktion der vegetati-
onsbedeckten und humusrei-
chen Flächen als CO2-Senke. 

Erhalt / Entwicklung vielgestalti-
ger Feuchtbiotopkomplexe. Ver-
netzung- und Verbundbedeu-
tung aufgrund der teilweise ge-
gebenen linearen Strukturen 
(Retentionsflächen im Bereich 
der Freileitungstrasse parallel 
zur A33).   

Integration des Retentionsrau-
mes auf öffentlichen Flächen in 
ein Gesamtkonzept für die sied-
lungsnahe Erholungsnutzung. 
Attraktivitätssteigerung des GI-
Standortes und verbesserte Ein-
bindung des GI-Gebietes in den 
Siedlungsraum der Gemeinde. 

 BEWERTUNG: 
 

 Sehr bedeutende Maßnahme im Rahmen der Ausgestaltung eines ‚BlauGrünen‘ Straßenraumes als Anpassung an den Klimawandel. Unerlässliche Teilmaßnahme zur länger-
fristig gesicherten Versorgung von Straßenbäumen mit Wasser (Wurzelraumrigolen)  

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Planungsrechtliche Sicherung einer ausreichend groß dimensionierten öffentlichen Verkehrsfläche. Grundlage für die Straßenraumgestaltung 
und Festsetzung auf B-Plan-Ebene muss ein schlüssigen Entwässerungskonzept für den Gesamtraum sein. 

 Weiterhin planungsrechtliche Festlegung der Entwässerungskonzeption der Gewerbegrundstücke 

 Hinweis:  Die Entwässerungskonzepte für die jeweiligen Teilbereiche des Plangebietes sind unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse gem. 
          aktuellem Bodengutachten zu erstellen) 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der Zulässigkeit der Niederschlagwasserableitung von den Gewerbegrundstücken in den öffentlichen Raum hinsicht-
lich Einleitmenge, Qualität und auch Ausgestaltung der Einleitung erforderlich. 
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M2 Klima und Diversität       

M2.1 Anlage und Erhalt von zusammen-
hängenden Gehölzflächen  

 Erhalt / Schaffung von vitalen 
Böden mit guter Eignung als Re-
tentionsraum sowie auch hoher 
Wasserfilterleistung.  

Erhalt / Schaffung von Räumen 
mit hoher Luftfilterleistung und 
wesentlicher kleinklimatisch 
ausgleichender Funktion (Be-
schattung, Evapotranspiration) 

Erhalt von Altbaumbestand mit 
seiner Funktion als CO2-Senke. 
Beschattungswirkung mindert 
Energieaufwand für Kühlung von 
Gebäuden. 

Erhalt / Schaffung von Lebens-
räumen mit hoher Strukturviel-
falt und Diversität insb. auch 
durch vertikale Schichtung und 
Bereitstellung von alten, ge-
wachsenen und dementspre-
chend wertvollen Strukturen. 

Erhalt / Schaffung von Aus-
gleichsräumen für die Freizeit-
nutzung. Optisch gliedernde Wir-
kung für den Gewerbestandort 
und damit auch Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität und Stär-
kung der Identifikationswirkung. 
Gesamtstädtisch attraktivere 
Einbindung des Gewerbestan-
dortes in eine durchgrünte Hori-
zontlinie und Minimierung nega-
tiver Effekte durch Gewerbebau-
ten auf das Stadtbild. 

 BEWERTUNG:  Aufgrund der vielfältigen stadträumlichen Gunstwirkungen sehr bedeutende Maßnahme im Rahmen der Nachhaltigkeitskonzeption insgesamt.  

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Planungsrechtliche Sicherung der Gehölzbestände mit einem ausreichenden randlichen Pufferstreifen zur Minimierung von Störungen aus der 
Umfeldnutzung. 

 Weiterhin möglichst Neukonzeption von Grünstrukturen im unmittelbaren Umfeld zur Vernetzung und damit funktionalen Stützung der struktur-
reichen Alt-Bestände (z.B. Heckenstrukturen auf den Gewerbegrundstücken, Retentionsmulden und -gräben, Baumreihen und Säume). Festset-
zung im B-Plan. 

M2.2 Anlage (und Erhalt*) von Straßen-
bäumen und Bäumen zur Platzge-
staltung (z.B. Zentrum) 

 

 

 
*) Im Plangebiet nur sehr bedingt von Be-
lang 

 Erhalt / Schaffung von vitalen 
Böden mit guter Eignung als Re-
tentionsraum. Insb. auch durch 
Anlage von Wurzelraumrigolen 
oder die Standortkombination 
mit Retentionsmulden für Stra-
ßenbäume. 

Erhalt / Schaffung von Räumen 
mit hoher Luftfilterleistung und 
wesentlicher kleinklimatisch 
ausgleichender Funktion (Be-
schattung von versiegelten Stra-
ßen- oder Platzflächen, Eva-
potranspiration). Rückhaltung 
von verkehrsbedingten (Fein-
)Stäuben. 

Schaffung von zusätzlichem 
Baumbestand mit seiner Funk-
tion als CO2-Senke. Beschat-
tungswirkung mindert Energie-
aufwand für Kühlung von Gebäu-
den. 

Erhalt / Schaffung von Lebens-
räumen mit hoher Strukturviel-
falt und Diversität insb. auch 
durch vertikale Schichtung. 
Schaffung von Leit- bzw. Vernet-
zungsstrukturen in Gestalt von 
Alleebaumreihen und damit 
Stützung der angrenzenden In-
selbiotope. 

Steigerung der optisch gliedern-
den Wirkung des Gewerbequar-
tiers. Attraktivitätssteigerung der 
Wegeverbindungen insb. auch 
für den nichtmotorisierten Ver-
kehr. Regenschutz. Sonnen-
schutz.  

 BEWERTUNG:  Sehr bedeutende, in hohem Maße multifunktionale Maßnahme im Rahmen der Ausgestaltung eines ‚BlauGrünen‘ Straßenraumes als Anpassung an den Klimawandel. 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Planungsrechtliche Sicherung einer ausreichend groß dimensionierten öffentlichen Verkehrsfläche. (vgl. auch M1.5). Festsetzung der Menge und 
der Pflanzqualitäten. 
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M2.3 Anlage von (offenen) Wasserflächen 
auf den Gewerbegrundstücken 

 Erhalt unversiegelter Flächen mit 
Eignung für die Grundwasser-
neubildung 

Bereitstellen temperaturausglei-
chender Strukturen. Eignung 
stark abhängig von der Ausfüh-
rung.  

 Schaffung von Sonder-Lebens-
räumen. Dadurch Steigerung der 
Strukturvielfalt im Gewerbege-
biet.   

Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät für Besucher und Werktätige. 
Erhöhung der Identifikationswir-
kung. 

 BEWERTUNG: 

 

 Ergänzend sinnvolle Maßnahme sowohl zur Niederschlagwasserretention, zur Steigerung der Diversität als auch aus gestalterischen Gründen. Wirkung hinsichtlich der ver-
schiedenen Nachhaltigkeitskriterien stark Gestaltabhängig. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem: Förderung durch Anreize im Rahmen der Grundstücksvergabe. Nur sinnvoll für überwiegend naturnah angelegte Wasserflächen. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der gemäß Bonussystem getroffenen Vereinbarung 

M2.4 Anlage von Regenwassermulden 
(Retentionsmulden) auf den Gewer-
begrundstücken 

 Erhalt unversiegelter Flächen mit 
Eignung für die Regenwasserre-
tention, -filterung sowie auch die 
Grundwasserneubildung. Minde-
rung der Gefahr von Hochwasse-
rereignissen. Entlastung der an-
grenzenden Gewässersysteme 
mit Funktion als Vorflut. 

Bereitstellen temperaturausglei-
chender Strukturen. Besondere 
Eignung im Zusammenwirken 
mit angrenzenden strukturrei-
chen (Grünvolumen!) Vegetati-
onsbeständen, insb. Gehölz-
strukturen oder Fassadenbegrü-
nung. 

Potenziell indirekte Gunstwir-
kung durch Wasserversorgung 
von Vegetationsbeständen an 
Gebäuden mit entsprechender 
beschattender bzw. klimatisie-
render Wirkung (Energieeinspa-
rung), wie z.B. Fassadenbegrü-
nung oder Laubbäume. 

Schaffung von Feuchtlebensräu-
men mit struktureller Zonierung 
und entsprechend hoher Diversi-
tät (insb. bei extensiver Pflege). 

Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät für Besucher und Werktätige. 
Möglichkeit der gestalterischen 
Einbindung in attraktive Frei-
räume für die Kurzzeiterholung. 
Erhöhung der Identifikationswir-
kung. 

 BEWERTUNG:  Sehr bedeutende Maßnahme zur Absicherung eines Gesamtkonzeptes zur nachhaltigen Niederschlagwasserbewirtschaftung im Plangebiet. Dimensionierung im Rahmen 
einer Entwässerungskonzeption jeweils für die gesamte Grundstücksfläche erforderlich. 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Planungsrechtliche Sicherung der erforderlichen Flächen für das Niederschlagwasser-Erschließungskonzept des Gesamtgebietes. Festsetzung 
der grundsätzlichen Anforderungen an das Entwässerungskonzept der jeweiligen Grundstückseigentümer als Teil der gesicherten Erschließung. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Sicherung der Mindest-Gestaltqualität sowie auch der erforderlichen Mindestgröße der auf der Grundstücksfläche anzulegenden 
Retentionsmulden. Weiterhin vertragliche Verankerung der Zulässigkeit der Niederschlagwasserableitung von den Gewerbegrundstücken in den 
öffentlichen Raum hinsichtlich Einleitmenge, Qualität und auch Ausgestaltung der Einleitung erforderlich.  

• Bonussystem: Förderung einer optimierten Standortwahl für die Retentionsanlagen zur Nutzung von Synergieeffekten (Bewässerung von Vegetationsstrukturen 
wie Hecken, Bäumen oder Fassadenbegrünung, Biotopverbundwirkung, etc) durch Anreize im Rahmen der Grundstücksvergabe.  
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M2.5 Dachbegrünung 
(vgl. Maßnahme M1.5) 

 Wesentlicher flächenanteiliger 
sowie auch funktionaler Aus-
gleich für die (großflächige) Neu-
versiegelung durch Büroge-
bäude sowie Werk- und Lager-
hallen: 
Retention und Vorreinigung, so-
wie z.T. auch Verdunstung des 
auf Dachflächen anfallenden 
Niederschlagwassers. Deutliche 
Reduzierung des (zusätzlichen) 
Bedarfs an Retentionsflächen im 
Gewerbegebiet. Entlastung der 
Vorflut und Reduzierung der 
Hochwassergefahr in angrenzen-
den städtischen Quartieren. Stär-
kung des kleinräumigen Wasser-
kreislaufes. 

Kleinklimatisch entlastende Wir-
kung durch wesentliche Reduzie-
rung der den Wärmeinseleffekt 
begünstigenden Flächen. Klein-
klimatisch ausgleichende Wir-
kung durch Verdunstungskühle 
(Evapotranspiration). Begrenzte 
Luftfilterfunktion durch Grünvo-
lumen.  

Gunstwirkung für die Gebäude-
klimatisierung und dadurch nen-
nenswerte Reduzierung des 
Energiebedarfs für Heizung bzw. 
Kühlung. Deutlich verlängerte 
Lebensdauer der Dacheinde-
ckung (Reduzierung ‚graue Ener-
gie‘).  
Optimierung der Leistungsfähig-
keit von PV-Anlagen durch Kühl-
wirkung. 

Großflächiger Erhalt bzw. Wie-
derherstellung von vegetations-
bedeckten Flächen im Bereich 
der Gebäude und somit wesent-
liche Vermeidung von Diversi-
tätsverlust. Idealerweise Herstel-
lung eines sog. ‚Biodiversitäts-
Gründaches‘ unter Verwendung 
standortheimischer Pflanzenar-
ten und zusätzlichem Aufbringen 
von Sonderstrukturen wie z.B. 
Sandlinsen und Totholz. 

Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät im Gewerbegebiet durch 
kleinklimatische Gunstwirkung 
sowie (bedingt) auch das Er-
scheinungsbild des Quartiers 
(insb. bei Nutzung von Dachter-
rassen/Dachgärten sowie bei An-
sicht aus höhergelegenen Büro-
etagen auf die Dachlandschaft). 
Identifikationswert des Quar-
tiers. Imageverbesserung für das 
Unternehmen. 

 BEWERTUNG:  Aufgrund der vielfältigen und auch starken Gunstwirkungen (vgl. oben) sehr bedeutende Maßnahme im Rahmen der Nachhaltigkeitskonzeption insgesamt. 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Planungsrechtliche Festsetzung eines zu begrünenden Mindest-Dachflächenanteils sowie auch einer Mindest-Ausführungsqualität (Substrat-
stärke sowie auch Pflanzenqualität). 

• Bonussystem: Förderung einer weitergehenden strukturreicheren und Diversität-fördernden Ausgestaltung der Dachbegrünung sowie auch einer flächenantei-
lig weitergehenden Begrünung. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der im Rahmen des Bonussystems bzw. insgesamt (i.V.m. der Entwässerungskonzeption für das Gewerbegrundstück) 
vereinbarten Dachbegrünung 

M2.6 Fassadenbegrünung 

(vgl. Maßnahme M1.5) 

 Insb. in räumlich engem Verbund 
mit Retentionsmulden anteilige 
Bedeutung für die Regenwasser-
retention bzw. auch die Verduns-
tung. Stärkung des kleinräumi-
gen Wasserkreislaufes. Gunstwir-
kung stark abhängig vom Grün-
volumen. 

Kleinklimatisch entlastende Wir-
kung durch (wesentliche) Redu-
zierung der den Wärmeinselef-
fekt begünstigenden Flächen. 
Kleinklimatisch ausgleichende 
Wirkung durch Verdunstungs-
kühle (Evapotranspiration). Be-
grenzte Luftfilterfunktion durch 
Grünvolumen. 

Gunstwirkung für die Gebäude-
klimatisierung und dadurch Re-
duzierung des Energiebedarfs für 
Heizung bzw. Kühlung. Funktio-
nale Bedeutung stark flächenab-
hängig (begrünter Gebäudeflä-
chenanteil). 

Zusätzliches Lebensraumange-
bot. Funktionale Ersatzstruktu-
ren insb. für Gehölzverlust. Eig-
nung vorrangig für Insekten und 
Vögel sowie auch für einzelne 
Fledermausarten. Funktionale 
Bedeutung stark abhängig von 
der Struktur sowie auch der Ar-
tenzusammensetzung der Be-
grünung. 

Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät im Gewerbegebiet durch 
kleinklimatische Gunstwirkung 
sowie auch das Erscheinungsbild 
des Quartiers. Identifikations-
wert des Quartiers. 

 BEWERTUNG:  Aufgrund der potenziell vielfältigen Gunstwirkungen (vgl. oben) je nach Ausführung u.U. sehr bedeutende Maßnahme im Rahmen der Nachhaltigkeitskonzeption insgesamt. 
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      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Möglichkeiten der planungsrechtlichen Festsetzung eines Mindestumfangs an Fassadenbegrünung (z.B. mindestens für Fassadenflächen ohne 
Öffnungen ab einer zu bestimmenden Größe) auf der B-Plan-Ebene prüfen.  

• Bonussystem: Förderung einer weitergehenden strukturreicheren und Diversität-fördernden Ausgestaltung der Fassadenbegrünung sowie auch einer flächen-
anteilig weitergehenden Begrünung. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der im Rahmen des Bonussystems vereinbarten Fassadenbegrünung 

M2.7 Materialien mit hoher Albedo ver-
wenden 

  Vermeidung einer Überwärmung 
von Teilflächen des Quartiers mit 
entsprechenden negativen Fol-
gewirkungen. Im Bereich von 
Verkehrsflächen u.U. nachhaltige 
negative Folgewirkung bei un-
günstiger Materialwahl. 

Vermeidung eines zusätzlichen 
Energiebedarfs für die Gebäude-
klimatisierung 

Vermeidung von Trockenschä-
den der standörtlichen Vegeta-
tion. 

Vermeidung von gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen der 
Werktätigen im Gebiet durch die 
Folgen von Wärmeinseleffekten 

 BEWERTUNG:  Sinnvolle Maßnahme im Rahmen der Optimierung des Gewerbestandortes hinsichtlich der Nachhaltigkeitskonzeption. 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Prüfung der Möglichkeiten für bauordnungsrechtliche Festsetzungen der zulässigen Farb- und Oberflächengestaltung von Baukörpern und 
sonstigen baulichen Oberflächen. 

• Städtebaulicher Vertrag: Ergänzende vertragliche Verankerung der Zulässigkeit von Oberflächen bzw. Farbgebung zur Minimierung der kleinklimatisch unerwünschten 
Wärmeabstrahlung. 

M2.8 Steigerung der Strukturvielfalt (z. B. 
durch Totholz, Steinhaufen, Altgras-
streifen) 

    Erhöhung der Diversität im Ge-
biet 

(punktuelle) Attraktivitätssteige-
rung des Gebietes insb. für die 
Kurzzeiterholung 

 BEWERTUNG:  Sinnvolle und wünschenswerte Maßnahme zur Steigerung der Biodiversität im Gewerbegebiet. Gleichzeitig attraktivitätssteigernde Maßnahme für Besucher und Werktätige.  

      UMSETZUNG:  • Bonussystem: Förderung einer Strukturanreicherung von Freiflächen (inkl. begrünten Dachflächen) durch Anreizssteme 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der im Rahmen des Bonussystems vereinbarten Maßnahmen zur Strukturanreicherung 

M2.9 Nachwachsende und/ oder recyc-
lingfähige Materialien verwenden 

 Minimierung des (Trink-)Wasser-
verbrauches für die Herstellung 
der Bauprodukte. 

 Minimierung des Energiebedarfs 
im Lebenszyklus der gewerblich 
genutzten Baukörper (insb. Ein-
satz von ‚grauer Energie‘) 

 Steigerung der baubiologischen 
Qualität der entstehenden Ar-
beitsplätze (Aufenthaltsqualität). 
Akzeptanzsteigerung 

        M2.10 Ökologische Materialien verwenden  s.o.  s.o.  s.o. 

 BEWERTUNG (M2.9 und M2.10):  Sehr wesentliche Maßnahme zur Minimierung des Einsatzes von ‚Grauer Energie‘ in der Herstellungsphase des Gewerbebetriebes.  

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Anreiz durch entspr. Förderung. Als Nachweis für die Bemessung des Förderumfanges kann eine diesbezügliche Zertifizierung (z.B. DGNB-System) dienen 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien  
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M2.11 Materialien regionaler Herkunft/ 
Ressourceneffizienz 

   Minimierung des Energiebedarfs 
im Lebenszyklus der gewerblich 
genutzten Baukörper (insb. Ein-
satz von ‚grauer Energie‘). Hier 
Minimierung des Energieeinsat-
zes für den Transport/Fracht der 
verwendeten Bauprodukte.  

  

 BEWERTUNG:  Wesentliche Maßnahme zur Reduzierung des Einsatzes von ‚Grauer Energie‘ in der Herstellungsphase des Gewerbebetriebes. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Anreiz durch entsprechende Förderung. Als Nachweis für die Bemessung des Förderumfanges kann eine diesbezügliche Zertifizierung (z.B. 
DGNB-System) dienen 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. 
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M3  Mobilität  Vorbemerkung:  

Mobilität ist nicht auf das Plangebiet beschränkt, sondern vernetzt das Plangebiet mit seinem großräumigen Umfeld. Insofern können alle die Mobilität betreffenden Maßnah-
men keinesfalls abschließend das Mobilitätsverhalten der Werktätigen sowie der Besucher des geplanten Gewerbestandortes beeinflussen, da zu einem überwiegenden Teil 
auch die verkehrlichen Gegebenheiten außerhalb des Plangebietes – und damit außerhalb des Einflussbereichs dieser Planung – die Wahl des Verkehrsmittels bestimmen. 
Somit können die hier aufgeführten Maßnahmen jeweils nur Anreize geben, Mobilitätsgewohnheiten im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren. Weiterhin sollen die Maßnah-
men so gestaltet sein, dass sie bei zukünftigen auf eine Verkehrswende ausgerichteten Maßnahmen im Umfeld keinesfalls die Zielsetzung behindern.  

Da die unter dem Punkt M3 zusammengefassten Maßnahmen insofern keine unmittelbare Gunstwirkung hinsichtlich nachhaltiger Belange entfalten können und eine Erfolgs-
kontrolle nicht möglich ist, wird die Bewertung abweichend von dem bisherigen Wertesystem durch hellgrüne Wertpunkte gekennzeichnet. 

     M3.1 Optimierung des motorisierten In-
dividualverkehrs (PKW-Verkehr) 

      

M3.1.1 Minimierung des Flächenbedarfs für 
ruhenden Verkehr z. B. durch Tief-
garagen, Parkdecks oder zentrales 
Parkhaus 

  
Siehe Ausführungen und Bewertung unter Punkt M 1.1.2 

 BEWERTUNG:    –  entfällt  –   

M3.1.2 Förderung von Fahrgemeinschaften 
durch Bereitstellen der erforderli-
chen Kommunikationsplattformen 

 Verringerung des Flächenbedarfs 
für den ruhenden Verkehr. 

Einsparen von verkehrsbeding-
ten Emissionen 

Einsparung von Treibhaus-
gasemissionen 

 Förderung der Mitarbeiterzufrie-
denheit. Verbessertes ‚onboar-
ding‘. Erhöhung der Sicherheit 
auf dem Arbeitsweg. 

 BEWERTUNG:  Potenziell und mittelfristig geeignete Maßnahme zur Reduzierung des PKW-Aufkommens im Gewebegebiet (sowie auch im Umfeld) und damit auch der verkehrsbedingten 
Emissionen sowie des Stellplatzbedarfs. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Anreiz durch entsprechende Förderung.  

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. 

M3.1.3 Förderung E-Mobilität  

durch Bereitstellung der erforderli-
chen Infrastruktur (Ladestationen 
etc.) sowie ggf. weiterer diesbezügli-
cher Serviceangebote am Gewerbe-
standort 

  Verringerung des Anteils an Indi-
vidualverkehr mit Verbrennungs-
motor. Reduzierung der Lärm- 
und Schadstoff-Emissionen 

Reduzierung der verkehrsbe-
dingten CO2-Emissionen 

 Steigerung der Akzeptanz von E-
Fahrzeugen. 

 BEWERTUNG:  Sinnvolle Maßnahme zur Akzeptanzsteigerung für E-Mobilität und zur Reduzierung der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen. 
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 UMSETZUNG:  • B-Plan:  Vorbereitung der Erschließungskonzeption durch entsprechende Festsetzung und ergänzende Hinweise auf das Erschließungskonzept der 
Gemeindewerke im B-Plan. 

• Bonussystem:  Anreiz zur Errichtung von Ladesäulen auf privaten Gewerbeflächen, sofern eine zentrale Errichtung in einem Parkhaus nicht vorgesehen ist. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der grundsätzlichen Erschließung (sowie ggf. Erschließung des Parkhauses) in einer diesbezüglichen Vereinbarung mit 
den Gemeindewerken. 

M3.2 Optimierung des gewerblichen Gü-
ter- bzw. Lieferverkehrs 

     Schaffung verbesserter Arbeits-
platzbedingungen für Fernfahrer 
durch Bereitstellen von Aufent-
haltsräumen mit Schlaf- und 
Waschmöglichkeiten. Optimie-
rung des Erscheinungsbildes des 
Quartiers durch Bündlung der 
LKW-Stellplätze und gestalteri-
sche Entlastung des Straßenrau-
mes 

 BEWERTUNG:  Verbesserte Gestaltbild- sowie Aufenthaltsqualität des Straßenraumes im Gewebegebiet 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Bereitstellung entsprechender Stellplatzflächen auf B-Plan-Ebene sowie ggf. Begrenzung der zur Verfügung stehenden LKW-Stellplätze in den 
Randbereichen des Straßenraumes. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Vereinbarung mit den Gewerbebetrieben zur Bereitstellung eines Mindes-Kontingents an bedarfsgerecht nutzbaren LKW-Stellplät-
zen auf dem Betriebsgrundstück, so dass das Erfordernis zur Bereitstellung von ‚Warteflächen‘ im öffentlichen Raum minimiert werden kann.  

     M3.3 Förderung des Radverkehrs        

M3.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage attraktiver und sicherer Rad- 
und Fußwege im Quartier  
(Wegeführung getrennt von den 
Fahrflächen für den Güter- und 
PKW-Verkehr durch breite Grün-
streifen mit Alleebaumpflanzung. 
Optisch akzentuierte Überfahrten, 
separate Fuß-/Radwegeverbindun-
gen zur Anbindung benachbarter 
Wohn- bzw. Siedlungsquartiere). 
 

 Zielsetzung: Förderung der Ak-
zeptanz für das Fahrrad. 
Dadurch Reduzierung des Flä-
chenbedarfs für den PKW-Ver-
kehr (ruhender Verkehr und 
Fahrwege).  
Eine nennenswerte positive Wir-
kung ist erst mittel- bis länger-
fristig bei vermehrtem Umstieg 
auf das Fahrrad zu erwarten. 

Verringerung des Individualver-
kehrsaufkommens und somit Re-
duzierung von verkehrsbeding-
ten Emissionen (Lärm / Schad-
gase und Stäube) sowie Reduzie-
rung des Bedarfs an versiegelten 
Verkehrsflächen mit den lokalkli-
matischen negativen Folgewir-
kungen (Überwärmung von Flä-
chen) 
 

Von Bedeutung hinsichtlich des 
Klimawandels ist im Rahmen des 
Projektes vorrangig die Signalwir-
kung durch Förderung des Rad-
verkehrs. Die tatsächliche Akzep-
tanz der Fahrradnutzung ist stark 
abhängig auch von der Rad-
wegesituation im Einzugsgebiet 
des Gewerbestandortes. Die er-
reichbare Gunstwirkung im Rah-
men des globalen Klimawandels 
ist deshalb auch mittelfristig eher 
als gering einzuschätzen.  

 Attraktivitätssteigerung für den 
Arbeitsplatz und den Arbeitge-
ber. Gesundheitsförderung. Ak-
zeptanzsteigerung für den nicht 
motorisierten Verkehr. 
 

        



Tischvorlage AG „Entwicklung Gewerbegebiet Detert“ 
Gemeinde Steinhagen 17 

 

 

 

Nr. Maßnahme Fläche, Wasser und Boden Lokalklima und Lufthygiene Energie und Klimaveränderung Tiere, Pflanzen und Diversität Mensch, Aufenthaltsqualität 

M3.3.2 Bereitstellung sicherer und gut er-
reichbarer Abstellmöglichkeiten so-
wie Ladestationen für Fahrräder am 
Unternehmensstandort 

 s.o. s.o. s.o.   s.o. 

        M3.3.3 Installation einer zentralen Radsta-
tion im Gebiet mit einem Servicean-
gebot zur weiteren Attraktivitätsstei-
gerung des Radverkehrs und zur Mo-
bilitätssicherung (Reparatur- und 
Luft-Service, Verleihangebot z.B. für 
Lastenräder und Fahrradträger) 

 s.o. s.o. s.o.  s.o.  

zusätzlich: Förderung des Zent-
rumgedankens sowie auch des 
Gemeinschaftsgefühls. 

        M3.3.4 Bereitstellung von Umkleideräumen 
mit Waschraum/Dusche, Spind etc. 

 s.o. s.o. s.o.  s.o. 

        M3.3.5 Jobrad-Angebot, betriebliches Lea-
singangebot 

 s.o. s.o. s.o.  s.o. 

 BEWERTUNG (M3.3.1 – M3.3.5):  Die aufgeführten Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs stellen als funktionale Einheit eine gesamträumlich sinnvolle und – im Rahmen der planerischen Möglichkeiten 
– effektive Maßnahme zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs dar. 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Planungsrechtliche Sicherung der erforderlichen Flächen für Wegeführungen (M3.1.1) sowie ggf. auch für eine Radstation (M3.3.3) im Zentrum 
des Gewerbegebietes (z.B. bauliche Erweiterung des Parkhauses).  

• Bonussystem:  Anreiz durch entsprechende Förderung. Als Effektivitätskontrolle (auch zur Nachsteuerung der umgesetzten Maßnahmen) kann ein Monitoring 
durch eine(n) Mobilitätsbeauftragte(n) dienen 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. 
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M3.4  Förderung der ÖPNV-Nutzung       

M3.4.1 Jobticket-Angebot  Zielsetzung: Förderung der Akzep-
tanz für den ÖPNV. Dadurch Re-
duzierung des Flächenbedarfs für 
den PKW-Verkehr (ruhender Ver-
kehr und Fahrwege).  

Die Nutzung des Jobticket-Ange-
botes wird maßgeblich auch von 
der Attraktivität des ÖPNV (z.B. 
Haltepunkte, Taktung, Zuverläs-
sigkeit, Sauberkeit) abhängig sein. 

Verringerung des Individualver-
kehrsaufkommens und somit Re-
duzierung von verkehrsbeding-
ten Emissionen (Lärm / Schad-
gase und Stäube) sowie Reduzie-
rung des Bedarfs an versiegelten 
Verkehrsflächen mit den lokalkli-
matischen negativen Folgewir-
kungen (Überwärmung von Flä-
chen) 

Reduzierung des verkehrsbe-
dingten Bedarfs an (fossiler) 
Energie sowie auch Ausstoßes 
von Treibhausgasen. 

Die Nutzung des Jobticket-Ange-
botes wird maßgeblich auch von 
der Attraktivität des ÖPNV (z.B. 
Haltepunkte, Taktung, Zuverläs-
sigkeit, Sauberkeit, etc.) abhängig 
sein. 

 Attraktivitätssteigerung für den 
Arbeitsplatz und den Arbeitge-
ber.  

 

 BEWERTUNG:  Grundsätzlich sinnvolle Maßnahme zur Akzeptanzsteigerung für den ÖPNV und zur Reduzierung der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen sowie des Stellplatzbedarfs. 
Bzgl. Nutzbarkeit bzw. tatsächlicher Akzeptanz siehe Anmerkung oben. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Anreiz durch entsprechende Förderung. Sinnvollerweise wird ein entsprechendes Konzept für den gesamten Gewerbestandort mindestens in 
den Initiierungsphase von einem Mobilitätsbeauftragten begleitet, der die Kommunikation mit den Verkehrsunternehmen leitet und koordiniert. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. 

M3.4.2 Schaffung eines ÖPNV-Haltepunk-
tes im Zentrum des Gewerbegebie-
tes 

 Akzeptanzsteigerung für die 
ÖPNV-Nutzung durch die zent-
rale Lage eines Haltepunktes 
(Zeitersparnis, verbesserte Unab-
hängigkeit von der Witterung, 
u.U. attraktivere Gestaltung der 
Wartezone etc). Begünstigt eine 
vermehrte Nutzung und dement-
sprechend ein größeres Flächen-
einsparpotenzial beim Individu-
alverkehr (insb. Stellplatzbedarf). 

Verringerung des Individualver-
kehrsaufkommens (Lärm / Luft-
verunreinigung) 

Weitere Reduzierung des ver-
kehrsbedingten Bedarfs an (fos-
siler) Energie sowie auch Aussto-
ßes von Treibhausgasen. 

 

 Akzeptanzsteigerung für die 
ÖPNV-Nutzung sowie auch für 
das Zentrum aufgrund der multi-
funktionalen Bedeutung. Steige-
rung der Aufenthaltsqualität. 
Identifikationspunkt für das Ge-
biet 

 BEWERTUNG:  Wesentliche Maßnahme zur Akzeptanzsteigerung für den ÖPNV sowie aber auch zur (‚bewusstseinsmäßigen‘) Einbindung des Gewerbestandortes im Gemeindegebiet. 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Bereitstellung entsprechender Haltepunkt-Flächen auf B-Plan-Ebene sowie ggf. auch Sicherung von Geh- und Fahrrechten zu Gunsten des Ver-
kehrsunternehmens für die Nutzung der ehemaligen Zufahrt zur Hofstelle Detert als Verbindung zwischen Zentrum und Bahnhofstraße. 

M3.4.3 Anlage attraktiv gestalteter Fuß-
wegeanbindungen aus allen 

 s.o. s.o. s.o.  Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät. Gestalterische Einbindung in 
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Bereichen des Gewerbegebietes 
zum Haltepunkt und auch zum 
Bahnhof (Regionalbahn) 

den städtischen Raum insge-
samt 

 BEWERTUNG:  Wesentliche Maßnahme zur Akzeptanzsteigerung für den ÖPNV sowie aber auch für die kurzzeitige Erholungsnutzung der Werktätigen im Gebiet (in Verbindung mit anderen 
Wegeverbindungen im Gebiet) 

      UMSETZUNG:  • B-Plan:  Bereitstellung entsprechender (hindernisarmer und attraktiver) Wege-Flächen auf B-Plan-Ebene. 

     M3.5 Mobilitätsmanagement        

M3.5.1 Einrichten einer Mobilitätszentrale 
zur Erfassung des gesamten Mobili-
tätsbedarfs (Werktätige, Güterver-
kehr und Besucher) und Steue-
rung/Koordinierung zwischen den 
Gewerbebetrieben im Sinne des 
Nachhaltigkeitsgebotes 

  Verringerung des Individualver-
kehrsaufkommens (Lärm / Luft-
verunreinigung) 

  Steigerung der Gemeinschaft am 
GI-Standort. 

Identifikationsort im Gebiet 

 BEWERTUNG:  Unbedingt sinnvolle Einrichtung zur Erfassung und Koordinierung und Lenkung von erforderlichen Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung des Mobilitätsverhaltens der 
Werktätigen und Besucher des Gewerbegebietes sowie ggf. auch der ÖPNV-Nutzer aus umliegenden Quartieren. Darüber hinaus wichtige Kontaktstelle für die Kommunika-
tion mit den im Gebiet tätigen Nahverkehrsunternehmen. 

      UMSETZUNG:  • Gemeinde Steinhagen:  (Befristete) Bereitstellung entsprechender personeller Ressourcen durch die Gemeinde Steinhagen.  
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M4 Energie und Beleuchtung       

M4.1 Fernwärmeversorgung 
Bereitstellung von Flächen und Infra-
struktureinrichtung für die Fernwär-
meversorgung durch die Gemeinde-
werke Steinhagen GmbH im Plange-
biet. Sicherung der Nutzung durch die 
Gewerbebetriebe mittels Vorgabe ei-
nes Anschluss- und Benutzungs-
zwangs. 

  

Eine Bewertung erübrigt sich, da für die Fernwärmeversorgung des Gebietes  

durch die Gemeindewerke Steinhagen eine konkrete Planungsabsicht besteht. 

Im Übrigen ist die vorgesehene Wärmeversorgung des Gebietes, die mittelfristig  

zu einem hohen Anteil mit regenerativen Energieträgern erfolgen soll, als sehr  

sinnvolle und langfristig nachhaltige Option betrachtet. 

 BEWERTUNG:    –  entfällt  –   

M4.2  Dezentrale Produktion regenerati-
ver Energien  

   

Allgemeine Vorbemerkung:  
Der dezentralen Produktion regenerativer Energie kommt hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbestrebungen in jedem Fall eine zentrale Rolle zu. Die hier allein auf den Bereich „Energie und 
Klimaveränderung“ beschränkte Darstellung der Gunstwirkung der Maßnahme ist der Begrenzung des „Handlungsspielraums„ auf den Planungsraum geschuldet. Die  Darstellung stellt 
die Bedeutung des Einsatzes von regenerativer Energie insofern ‚verzerrt‘ dar, weil sich die negativen Folgen der Verwendung fossiler Energie global verteilen und entsprechend positive 
Effekte hinsichtlich der  Kriterien ‚Fläche, Wasser und Boden, Lokalklima und Lufthygiene, Tiere, Pflanzen und Diversität sowie Mensch und Aufenthaltsqualität nicht entgegengestellt 
werden können. Ein Blick auf die (extremen) Folgen des Klimawandels allein im vergangenen Jahr in Deutschland (z.B. Hochwasserereignisse im Ahrtal und in Erftstadt) sowie auch die 
Betrachtung der Auswirkungen des weiterhin betriebenen Braunkohletagebaus zur Stromerzeugung veranschaulichen dramatisch die Auswirkungen der bisher noch vorherrschenden 
Energiegewinnung auf Grundlage fossiler Energieträger bezüglich aller oben genannter Kriterien. 

        M4.2.1 Nutzung der Dachflächen für Photo-
voltaik 

    Aufgrund der meist großen 
Dachflächen in Gewerbegebie-
ten ist eine wesentliche Erhö-
hung des Anteils an regenerati-
ver Energie möglich. Nutzungs-
möglichkeit direkt abhängig von 
Dachflächengröße  

  

 UMSETZUNG:  • B-Plan:  Festsetzung der verbindlichen Nutzung aller im Plangebiet zur Verfügung stehenden Dachflächen für die Installation von PV-Anlagen. Ein Unter-
bleiben der Nutzung sollte nur aus wichtigem Grund zugelassen werden. 

 Hinweis: Die Gemeindewerke Steinhagen GmbH bieten an, im Rahmen eines Mietverhältnisses ihrerseits PV-Anlagen auf Dachflächen des Gewer-
begebietes zu installieren und zu betreiben, wenn der Grundstückseigentümer seinerseits davon Abstand nehmen möchte. 
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• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche sollte die optionale Nutzung der Dachflächen des jeweiligen Gewerbebetriebes durch die Gemeindewerke Steinhagen sichergestellt 
werden, falls der Grundstückseigentümer nicht seinerseits in einem angemessenen Zeitraum eine PV-Anlage auf den Dachflächen seines Betrie-
bes installiert und betreibt. 

M4.2.2 Nutzung der Fassadenflächen für 
Photovoltaik 

    Eignung der Nutzung von Fassa-
denflächen für PV-Anlagen ab-
hängig von Exposition und Lage 
im Gebäudeverbund (Verschat-
tung). Bedingte Konkurrenz zu 
Fassadenbegrünung sowie auch 
Gehölz-Eingrünung der angren-
zenden Flächen. 

  

 BEWERTUNG:  Die zusätzliche Nutzung von geeigneten Fassadenflächen im Gewerbegebiet durch Photovoltaik kann einen sinnvollen Beitrag zur Förderung des Ausbaus der regenerativen 
Energie darstellen, sofern nicht wesentliche konkurrierende Ansprüche (angrenzende Altbaumstandorte mit beschattender Wirkung) entgegenstehen oder dadurch wesentli-
che Störungen des Umfeldes (etwa Spiegelungen, Blendwirkung) bedingt sind. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Anreiz durch entsprechende Förderung unter Berücksichtigung möglicher Restriktionen (s.o.) 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. 

M4.2.3 Betrieb eines Stromspeichers für 
die PV-Anlage 

   

 

Entlastung der Energieversor-
gung durch Abbau von Spitzen-
bedarf und Begünstigung der Ei-
genversorgung 

  

 BEWERTUNG:  Die zusätzliche Nutzung von Stromspeichern stellt einen sinnvollen Beitrag zur Entlastung des Stromnetzes und zur schrittweisen Loslösung von der bisher ergänzend erfor-
derlichen Versorgung durch fossile Energien (Abdeckung der Spitzenlast) dar. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Anreiz durch entsprechende Förderung. Ggf. koordinierter Einsatz größerer Anlagen bzw. gemeinschaftlich genutzter Module unter Betreuung 
durch die Gemeindewerke Steinhagen sinnvoll. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. Alternativ Nutzungs-/Einspeisevertrag mit den 
Gemeindewerken oder auch Betrieb im Rahmen einer Nutzer- bzw. Eigentümergemeinschaft aus dem Zusammenschluss mehrerer Gewerbetrei-
benden. 

        M4.3  Zertifizierung der Nachhaltigkeits-
bemühungen  

       

M4.3.1 Durchführung eines Energieaudits   Wird im Sinne einer Momentauf-
nahme berücksichtigt (insb. über 
Betrachtung des GEG)  

Wird im Sinne einer Momentauf-
nahme berücksichtigt für den 
Bereich der Betriebsenergie. 
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M4.3.2 Erstellung eines Energiemanage-
mentsystems 

  Wird berücksichtigt (insb. über 
Betrachtung des GEG) sowie 
auch der Stoffströme 

Wird umfassend berücksichtigt 
für den Bereich der Betriebsener-
gie 

  

   

M4.3.3 Bewertung der Nachhaltigkeit des 
Unternehmens durch ein anerkann-
tes Zertifizierungssystem 

 DGNB bietet die Möglichkeit, 
auch die ‚gestalterische und 
baukulturelle Qualität‘ in die 
Nachhaltigkeitsbetrachtung mit 
einzubeziehen. 

Wird berücksichtigt (insb. über 
Betrachtung des GEG) sowie 
auch der Stoffströme 

Sehr umfassende Berücksichti-
gung insb. auch der grauen Ener-
gie 

Im System des DGNB eher ge-
ringe Betrachtungstiefe, bei an-
deren Systemen mehr 

Abhängig vom Zertifizierungssys-
tem. Mindestens teilweise Be-
rücksichtigung der Mitarbeiterzu-
friedenheit wird berücksichtigt 

 

 
Zusammenfassende Bewertung 
der Maßnahmen M4.3.1 – M4.3.3 

 Die Zertifizierung eines Betriebes zur Bilanzierung und Dokumentation des realisierten bzw. auch beabsichtigten (Zertifizierung der Planungsabsicht) Nachhaltigkeitsstan-
dards stellt in jedem Fall eine sinnvolle Maßnahme dar.  
Im ‚Minimalfall‘ (nach Durchführung eines Energieaudits gem. M4.3.1) ermöglicht eine Zertifizierung eine zielgerichtete Nachsteuerung weiterer Maßnahmen zur Optimierung 
der Nachhaltigkeit – allerdings hier vorrangig in Bezug auf den Betriebsenergieverbrauch. Umfangreichere und wiederkehrende Zertifizierungen (Maßnahme M4.3.2) ermögli-
chen bereits eine kontinuierliche Überwachung und Optimierung des erreichten energetischen Zustandes eines Unternehmens. Eine umfassende Nachhaltigkeitsbetrach-
tung ist schließlich durch entsprechende Zertifizierungssysteme z.B. der DGNB (M4.3.3) möglich. Derartige Systeme ermöglichen die letztendlich anzustrebende Klimaneutra-
lität eines Unternehmens über den gesamten Lebenszyklus. Die Zertifizierung stellt somit eine mehr oder weniger umfängliche Gesamtschau einer Vielzahl von Einzelmaß-
nahmen dar, die das Unternehmen im Bestreben, Klimaneutralität zu erreichen, ergriffen hat bzw. noch durchführen möchte. Die Zertifizierung ist somit ein wichtiges Werk-
zeug für eine zielgerichtete Optimierung eines Unternehmens in Hinblick auf Klimaneutralität. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Anreiz durch entsprechende Förderung auf Grundlage der Ergebnisse einer diesbezüglichen Zertifizierung. Förderung entsprechend der jeweils 
vertraglich zugesicherten bzw. erreichten Ergebnisse. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. 

        M4.4 Beleuchtung       

M4.4.1 Ausschließliche Verwendung in-
sektenfreundlicher Beleuchtung 
im Außenbereich  

Umfassende Berücksichtigung der 
einschlägigen Vorgaben für eine ‚in-
sektenfreundliche Beleuchtung‘ im 
Außenbereich der Gewerbebetriebe 
sowie auch im öffentlichen (Stra-
ßen-)Raum. 

    Minimierung Störwirkungen 
Vermeidung von Eingriffen in 
lichtsensible Tierbestände 

 

 BEWERTUNG:  Die (ausschließliche) Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung im Aussenbereich stellt eine wesentliche konfliktminimierende Maßnahme hinsichtlich der zu 
berücksichtigenden Belange des Biotop- und Artenschutzes in einem ohnehin deutlich vorbelasteten siedlungsnahen Quartier dar.   
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 UMSETZUNG:  • B-Plan:  Aufgrund der wesentlichen Bedeutung der Maßnahme sollte eine Festsetzung der Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung sowie 
weitergehender diesbezüglich konfliktminimierender Begleitmaßnahmen (Verwendung abgeschirmter Leuchten mit Lichtkegelbegrenzung, 
Zeitschaltung bzw. Steuerung über Bewegungsmelder etc.) erfolgen. 

M4.4.2  Energetische Optimierung der Be-
leuchtung 
(enthalten in den anzuwendenden 
Zertifizierungsverfahren) 

    wesentliche Energieeinsparung 
durch ein umfassendes Beleuch-
tungsmanagement möglich 

 Erhöhung Aufenthaltsqualität im 
Gebiet und am Arbeitsplatz (Mi-
nimierung Störungen) 

 BEWERTUNG:  Die energetische Optimierung von Beleuchtungssystemen bietet gerade im Gewerbebereich erhebliche Einsparpotenziale, die sinnvollerweise genutzt werden sollten. 

      UMSETZUNG:  • Bonussystem:  Eine separate Inwertsetzung der Beleuchtungsenergie losgelöst von anderen energetischen Handlungsfeldern eines Unternehmens erscheint 
wenig sinnvoll, da sie nicht das Nachhaltigkeitsbestreben eines Unternehmens insgesamt bewertet. Die Betrachtung sollte deshalb im Rahmen 
eines der aufgezeigten Zertifizierungsmodelle erfolgen und auch in diesem Kontext durch das Bonussystem gefördert werden. 

• Städtebaulicher Vertrag: Vertragliche Verankerung der zugesagten Förderung sowie der vereinbarten Förderungsregularien. 
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